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Anlagen 

  A) 
 

die beim Bieter verbleiben 
und im Vergabeverfahren 

zu beachten sind 
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Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Leistungen 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der Vergabeverordnung (VgV). 

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, 
Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in 
Textform darauf hinzuweisen. 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzuläs-
sigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber 
zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. 

3 Angebot 

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das 
Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. 
Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 

3.3 Eine selbst gefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig. 

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein 
verbindlich. 

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der 
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen. 

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforder-
ten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt 
nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die 
Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen 
umlegt, von der Wertung ausgeschlossen. 

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. 

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer an-
zugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am 
Schluss des Angebotes hinzuzufügen.  

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die  

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden 

und 

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.  

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragser-
teilung Vertragsinhalt. 

4 Nebenangebote  

4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit 
Angebotsabgabe nachzuweisen. 

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu 
beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der 
Leistung erforderlich sind.  

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in den Vergabeunterlagen geregelt 
ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung 
zu machen. 
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4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflus-
sen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzel-
preisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung 
ausgeschlossen. 

5 Bietergemeinschaften 

5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform 
abzugeben, 

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte 

Vertreter bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich 

vertritt, 
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten 
oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben. 

5.2 Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von 
Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten 
Unternehmern gebildet haben, nicht zugelassen. 

6 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge, Eignungsleihe) 

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich 
bei der Erfüllung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, 
technische oder berufliche Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die 
hierfür vorgesehenen Leistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf 
gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, 
dass ihm die erforderlichen Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese 
Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten 
dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen 
vorzulegen. 

Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 
im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese 
gemeinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit 
der Verpflichtungserklärung abzugeben. 

Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das 
entsprechende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten 
Frist zu ersetzen. 

7 Eignung 

Unternehmen haben als Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot  

- Entweder die in der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur 
Interessensbestätigung angegebenen Unterlagen (Eigenerklärungen, Angaben, 
Bescheinigungen und sonstige Nachweise) 

- Oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) als vorläufigen Nachweis 

vorzulegen.  

Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 6 sind auf gesondertes Verlangen die 
Unterlagen/die EEE auch für diese abzugeben.  

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen 
Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der genannten Bescheinigungen 
zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, 
ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die 
Eignung (Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb 
nachgewiesen ist. 

Unterlagen zur Beurteilung der Eignung des Bewerbers und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen
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Erläuterungen zur Eigenerklärung zum Thüringer Vergabegesetz 
gemäß § 8 Absatz 1 Satz 1 ThürVgG 

Stand 01.01.2024 

 
I. Versionen der Eigenerklärung 

 
Die Eigenerklärung zum Thüringer Vergabegesetz gemäß § 8 Abs. 1 S. 1 ThürVgG liegt in 
zwei Versionen vor. Grund dafür ist, dass insbesondere der § 6 ThürVgG unterschiedliche 
Regelungen für zwei verschiedene Auftraggeber-Kreise enthält. So haben staatliche 
Auftraggeber sowie Universitäten und ihre Einrichtungen die Vorgaben des § 6 Abs. 4 
zwingend vorauszusetzen, kommunale sowie sonstige Auftraggeber andererseits müssen 
diese Regelung nicht beachten. Die Definitionen ergeben sich dabei aus § 2 Abs. 1 S. 1, Abs. 
2 und Abs. 3 ThürVgG, das heißt:  

- sonstige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die nicht 
staatliche oder kommunale Auftraggeber bzw. Universitäten und ihre Einrichtungen 
sind, aber dennoch § 55 der Thüringer Landeshaushaltsordnung oder § 31 der 
Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung bzw. § 24 der Thüringer 
Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik zu beachten haben,  

- kommunale Auftraggeber, also Gemeinden, Landkreise, kommunale Anstalten, 
Zweckverbände, gemeinsame kommunale Anstalten sowie 
Verwaltungsgemeinschaften und 

- juristische Personen des Privatrechts, die die Voraussetzungen des § 99 Nr. 2 GWB 
erfüllen. 

 
Die Auftraggeber haben den potentiellen Bietern damit die jeweils sie betreffende Fassung der 
Eigenerklärung im Rahmen der Ausschreibungsunterlagen zur Verfügung zu stellen. 
 
Den Auftraggebern wird dringend empfohlen, den Bietern neben dem einschlägigen Formular 
zur Eigenerklärung auch diese Erläuterungen zur Eigenerklärung im Rahmen der 
Ausschreibungsunterlagen zur Verfügung zu stellen. 
 

II. Zwingend auszufüllende Bestandteile der Eigenerklärung 
 
Die Eigenerklärung enthält den folgenden „Wichtigen Hinweis“: „Diese Eigenerklärung ist der 
Vergabestelle mit Abgabe des Angebots vollständig ausgefüllt vorzulegen. Wird keine 
unterschriebene Eigenerklärung abgegeben, wird das Angebot gemäß § 8 Abs. 1 S. 3 
ThürVgG vom Vergabeverfahren ausgeschlossen.“  
 
Das bedeutet, dass die Eigenerklärung zwingend durch den Bieter zu unterzeichnen ist.  
 
Zudem muss erkennbar sein, wann und im Zusammenhang mit welchem Vergabeverfahren 
der Bieter die Eigenerklärung unterzeichnet hat.  
 
Im Hinblick auf die folgenden ausfüllbaren Felder des Formulars zur Eigenerklärung genügt es 
formal, dass diese Angaben im Zusammenhang mit dem Angebot erkennbar sind:  

- „Vergabenummer“, 
- „Name/Stempel des Bieters“, 
- „Ort“ und 
- „Datum“. 

Das heißt: vergisst der Bieter versehentlich, die vier vorgenannten Informationen auf dem 
Formular zur Eigenerklärung einzutragen, wird er dann nicht von Vergabeverfahren 
ausgeschlossen, wenn sich diese Angaben aus den übrigen Angebotsunterlagen ergeben. 
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Fehlt die Unterschrift und/oder das Datum oder wird die Eigenerklärung nicht den 
Angebotsunterlagen beigefügt, ist das Angebot gemäß § 8 Abs. 1 S. 3 ThürVgG vom 
Vergabeverfahren auszuschließen. Die insofern eindeutige Regelung des § 8 Abs. 1 S. 1 i. V. 
m. S. 3 ThürVgG lässt keinen Raum mehr für eine Nachforderung der fehlenden 
Eigenerklärung. 
 

III. Bedeutung der einzelnen Inhalte der Eigenerklärung 
 
Die Bieter erklären mit der Unterzeichnung der Eigenerklärung, dass sie alle Anforderungen 
und Verpflichtungen, die aufgrund des Thüringer Vergabegesetzes an sie gestellt werden, bei 
der Ausführung des Auftrags einhalten werden.  
 
Die einzuhaltenden Anforderungen und Verpflichtungen werden in der Eigenerklärung als 
Schlagworte in den Ziffern 1 – 7 in der Version für staatliche Auftraggeber sowie Universitäten 
und ihre Einrichtungen bzw. in den Ziffern 1 – 6 in der Version für kommunale sowie sonstige 
Auftraggeber dargestellt. 
 
Im Folgenden wird darauf hingewiesen, dass die Ziffer 2 dieser Erläuterungen ausschließlich 
die Version der Eigenerklärung für staatliche Auftraggeber sowie Universitäten und ihre 
Einrichtungen betrifft. Für die Version der Eigenerklärung für kommunale und sonstige 
Auftraggeber dienen die Erläuterungen in den Ziffern 1 und 3 – 7, wobei die Ziffern 3 – 7 die 
Erläuterungen zu den Ziffern 2 – 6 der Eigenerklärungsversion für kommunale und sonstige 
Auftraggeber enthalten. 
 
1. „Die Pflicht zur Tariftreue gemäß § 6 Abs. 1 ThürVgG“  
 
Ziffer 1 betrifft die Fälle, in denen Leistungen im Geltungsbereich eines für 
allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrages gemäß Tarifvertragsgesetz oder eines nach 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz anzuwendenden Tarifvertrages vergeben werden sollen.  
 
Hier müssen den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des Bieters bei der Ausführung der 
Leistung die Arbeitsbedingungen gewährt werden, die mindestens den Vorgaben desjenigen 
Tarifvertrags entsprechen, an den der Bieter aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 
(AEntG) vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 799) oder aufgrund des Tarifvertragsgesetzes vom 25. 
August 1969 (BGBl. I S. 1323) gebunden ist. Dies gilt entsprechend für Beiträge an eine 
gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien im Sinne des § 5 Satz 1 Nr. 3 AEntG sowie 
für andere gesetzliche Bestimmungen über Mindestentgelte. 

 
2. „Die Pflicht zur Zahlung des für repräsentativ erklärten Tarifentgelts (§ 6 Abs. 4 S. 1 und 

2). Falls keine Bekanntgabe nach § 6 Abs. 4 S. 4 vorliegt oder das Entgelt geringer wäre 
als das Entgelt nach § 6 Abs. 4 S. 5, die Pflicht zur Zahlung eines Entgelts, das mindestens 
1,50 Euro über dem aktuell gültigen gesetzlichen Mindestlohn liegt (§ 6 Abs. 4 S. 5 und 6 
ThürVgG). Dies gilt auch für jedwede eingesetzte Nachunternehmer.“ 

 
Zu Ziffer 2: Vergeben staatliche Auftraggeber sowie Universitäten und ihre Einrichtungen 
öffentliche Aufträge, und liegt für die ausgeschriebenen Leistungen kein für 
allgemeinverbindlich erklärter Tarifvertrag gemäß Tarifvertragsgesetz oder kein nach AEntG 
anzuwendender Tarifvertrag vor, gilt folgendes:  
 
Den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des Bieters müssen bei der Ausführung der 
Leistung das in einem in Thüringen als repräsentativ festgestellten Tarifvertrag1 vorgesehene 
Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten gezahlt und Änderungen des 

 
1 Die Liste der als repräsentativ festgestellten Tarifverträge kann beim für Arbeit zuständigen Ministeriums erfragt 

werden – derzeit: Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie. 
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Tarifentgelts während der Ausführungslaufzeit des Auftrages nachvollzogen werden (§ 6 Abs. 
4 S. 1 und 2 ThürVgG). 
 
Bzw. 
 
Unterfällt die Leistung keinem als repräsentativ festgestellten Tarifvertrag oder wurde (noch) 
kein repräsentativer Tarifvertrag für die Branche bekanntgegeben, muss der Bieter seinen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung der Leistung ein Stundenentgelt 
zahlen, das mindestens 1,50 Euro (brutto) über dem aktuell gültigen gesetzlichen Mindestlohn 
liegt (§ 6 Abs. 4 S. 5 und 6 ThürVgG). 
 
Nach § 10 Abs. 5 S. 1 ThürVgG fallen Auszubildende, Praktikanten und Teilnehmende an 
Bundes- und Jugendfreiwilligendiensten nicht unter diese Regelung. 
 
3. „Die Anforderungen des § 6 Abs. 5, den Einsatz von Leiharbeitskräften betreffend.“ 
 
Dies bedeutet, dass bei der Auftragsausführung eingesetzte Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmer für die gleiche Tätigkeit mindestens ebenso entlohnt werden müssen, wie 
die im Unternehmen des Bieters beschäftigten vergleichbaren Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. Etwas anderes gilt nur, wenn eine Rechtsverordnung mit einer verbindlich 
festgelegten Lohnuntergrenze nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz vorliegt (§ 6 Abs. 
5 S. 2 und 3 ThürVgG). 
 
Liegt eine Rechtsverordnung nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz nicht vor, muss den 
eingesetzten Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern bei der Ausführung des 
öffentlichen Auftrages mindestens das unter Ziffer 2 erläuterte Entgelt gezahlt werden. 
 
4. „Die Pflicht zur Entgeltgleichheit nach § 6 Abs. 10 ThürVgG“ 
 
Der Bieter hat seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Auftragsausführung bei 
gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt zu zahlen.  
 
5. „Die Notwendigkeit vor dem Einsatz von jedweden Nachunternehmern gemäß § 7 Abs. 1 

ThürVgG die Zustimmung des Auftraggebers einzuholen“ 
 
Die Vergabebestimmungen gehen grundsätzlich davon aus, dass ein Auftragnehmer die 
Leistungen im eigenen Betrieb auszuführen hat (Eigenleistungsverpflichtung). Daher dürfen 
Leistungen nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers an Nachunternehmer 
übertragen werden.  
 
Dies gilt erst recht, wenn ein Nachunternehmer seinerseits Nachunternehmer beauftragen 
möchte. Auch hierfür ist zuvor die Zustimmung des Auftraggebers einzuholen. 
 
6. „Die Notwendigkeit vor dem Einsatz von jedweden Nachunternehmern gemäß § 7 Abs. 1 

ThürVgG die Zustimmung des Auftraggebers einzuholen“ 
 

Für den Fall des Nachunternehmereinsatzes muss der Bieter:  
 
a) gemäß § 7 Abs. 2 ThürVgG den Nachunternehmern die Bestimmungen zur Beachtung der 

Tariftreue, des Mindestentgelts und Entgeltgleichheit nach § 6 ThürVgG auferlegen und die 
Beachtung dieser Pflichten durch die Nachunternehmer kontrollieren. 

 
b) gemäß § 12 Abs. 2 ThürVgG die Nachunternehmer dazu verpflichten, vollständige und 

prüffähige Unterlagen gemäß § 12 Abs. 1 ThürVgG über die eingesetzten Beschäftigten für 
Kontrollen bereitzuhalten. 
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c) gemäß § 7 Abs. 4 ThürVgG, 

- bevorzugt kleine und mittlere Unternehmen beteiligen, soweit es mit der 
vertragsgemäßen Ausführung des Auftrags zu vereinbaren ist, 

- die Nachunternehmer davon in Kenntnis setzen, dass es sich um einen öffentlichen 
Auftrag handelt, 

- bei der Weitergabe von Bauleistungen an Nachunternehmer die Allgemeinen 
Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen der Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/B), bei der Weitergabe von Dienstleistungen 
die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen der 
Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL/B) zum Vertragsbestandteil 
machen und 

- den Nachunternehmern keine, insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise, 
ungünstigeren Bedingungen auferlegen, als zwischen den Auftragnehmer und dem 
öffentlichen Auftraggeber vereinbart sind. 

 
d) die Beachtung der in Ziffer 5 a – c genannten Pflichten durch die Nachunternehmer 
kontrollieren. 
 
Die vorgenannten Verpflichtungen gelten unabhängig von der Anzahl der Nachunternehmer 
gegenüber jedem Nachunternehmer.  
 
Sie gelten auch, wenn ein Nachunternehmer seinerseits Nachunternehmer und dieser 
wiederum Nachunternehmer beauftragt, also wenn eine „Nachunternehmerkette“ gebildet 
wird. In diesen Fällen müssen die vorgenannten Pflichten innerhalb der gesamten 
„Nachunternehmerkette“ bis zum letztbeauftragten Nachunternehmer weitergegeben und 
deren Einhaltung kontrolliert werden.  
 
7. „Die Pflicht zur Vorhaltung von Unterlagen durch mich/uns nach § 12 Abs. 1 sowie 

jedweden von mir/uns eingesetzten Nachunternehmer nach § 12 Abs. 2 ThürVgG für Kon-
trollen, auf deren Möglichkeit ich auch meine/unsere Beschäftigten hinweise“ 

 
Gemäß § 13 Abs. 1 S. 1 ThürVgG hat der Auftraggeber das Recht, die Einhaltung der 
Vergabevoraussetzungen und Anforderungen des ThürVgG zu überprüfen. 
 
Der Auftragnehmer ist daher verpflichtet, dem Auftraggeber auf dessen Verlangen folgende 
Unterlagen vorzulegen:  

- die Entgeltabrechnungen des Auftragnehmers selbst,  
- die Entgeltabrechnungen all seiner Nachunternehmer,  
- im Falle einer „Nachunternehmerkette“ die Entgeltabrechnungen aller 

Nachunternehmer innerhalb dieser Kette, bis zum letztbeauftragten Nachunternehmer, 
- die Unterlagen über die Abführung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen 

nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ThürVgG und  
- die zwischen dem Auftragnehmer und dem Nachunternehmer abgeschlossenen 

Werkverträge.  
 
Der Auftragnehmer muss seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen 
hinweisen.  
 

IV. Sanktionen 
 
Hält der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer eine oder mehrere der vorgenannten 
Pflichten nicht ein, kann der Auftraggeber folgende Sanktionen verhängen: 



 

  Seite 5 von 5 

  



 

  Seite 6 von 5 

1. Vertragsstrafe (§ 13 Abs. 1 ThürVgG)  
 
a) Der Auftraggeber kann für jeden schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers gegen eine der 

Verpflichtungen nach den §§ 6, 7 und 12 Abs. 2 ThürVgG2, eine Vertragsstrafe im Sinne 
von § 13 Abs. 1 S. 1 ThürVgG in einer bei Vertragsschluss vorgegebenen Höhe verhängen. 

b) Die Zahlung einer Vertragsstrafe kann auch für Verstöße durch einen vom Auftragnehmer 
eingesetzten Nachunternehmer oder einen Nachunternehmer innerhalb einer 
„Nachunternehmerkette“ anfallen - es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstoß weder 
kannte noch kennen musste.  

 
Gemäß § 13 Abs. 4 ThürVgG kann der Auftraggeber neben der vorgenannten Vertragsstrafe 
auch Vertragsstrafen aus anderen Gründen sowie sonstige Ansprüche geltend machen. 
 

2. Kündigung (§ 13 Abs. 2 ThürVgG) 
 
Der Auftraggeber ist zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt, wenn der 
Auftragnehmer oder dessen Nachunternehmer oder ein Nachunternehmer innerhalb einer 
„Nachunternehmerkette“ die aus dem § 6 ThürVgG3 resultierenden Anforderungen schuldhaft 
nicht erfüllen oder wenn sie schuldhaft gegen die Verpflichtungen der §§ 7 und 
12 Abs. 2 ThürVgG4 verstoßen. 
 
3. Ausschluss von Vergabeverfahren (§ 13 Abs. 3 ThürVgG) 
 
Der Auftraggeber soll den Auftragnehmer für die Dauer von bis zu drei Jahren von 
Vergabeverfahren ausschließen, wenn der Auftragnehmer gegen die Verpflichtungen aus den 
§§ 6, 7 und 12 Abs. 2 ThürVgG5 verstößt. Gleiches gilt für den Ausschluss von 
Nachunternehmern.  
 

 
2 Dies entspricht den Ziffern 1 – 7 der Eigenerklärung in der Version für staatliche Auftraggeber sowie 

Universitäten und ihre Einrichtungen bzw. den Ziffern 1 – 6 der Eigenerklärung in der Version für kommunale 

sowie sonstige Auftraggeber. 
3 Dies entspricht den Ziffern 1 – 4 der Eigenerklärung in der Version für staatliche Auftraggeber sowie 

Universitäten und ihre Einrichtungen bzw. den Ziffern 1 – 3 der Eigenerklärung in der Version für kommunale 

sowie sonstige Auftraggeber. 
4 Dies entspricht den Ziffern 5 – 7 der Eigenerklärung in der Version für staatliche Auftraggeber sowie 

Universitäten und ihre Einrichtungen bzw. den Ziffern 4 – 6 der Eigenerklärung in der Version für kommunale 

sowie sonstige Auftraggeber. 
5 Dies entspricht den Ziffern 1 – 7 der Eigenerklärung in der Version für staatliche Auftraggeber sowie 

Universitäten und ihre Einrichtungen bzw. den Ziffern 1 – 6 der Eigenerklärung in der Version für kommunale 

sowie sonstige Auftraggeber 
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elektronisch oder schriftlich

Stadt Nordhausen; Rechtsamt und Beteiligungen / Vergabestelle
Markt 1, 99734 Nordhausen; vergabestelle@nordhausen.de; 
Herr Becker
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Allgemeine Hinweise zur Nutzung der e-Vergabe-Plattform, zu 
Bewerberanfragen und zur Angebotsabgabe  
 
 
1. Kommunikation, Sprache 
Für die Kommunikation ist die e-Vergabe-Plattform des Bundes (www.evergabe-online.de) zu 
nutzen.  
Dokumente, Nachweise und Erklärungen sind  in  deutscher  Sprache  abzufassen  und  die 
Korrespondenz mit der Vergabestelle ist in deutscher Sprache zu führen.  
 
 
2.  Form des Angebots / Elektronische Übersendung 
Dieses Vergabeverfahren wird ausschließlich elektronisch  über  die  e-Vergabe-Plattform des 
Bundes durchgeführt. Eine anderweitige Abgabe von Angeboten (auch per E-Mail) ist nicht 
zulässig und führt zum zwingenden Ausschluss des Angebotes.  
Zur formgültigen Abgabe eines Angebots ist daher die e-Vergabe-Plattform  des  Bundes  zu  
nutzen. Voraussetzung für die Abgabe eines elektronischen  Angebotes  ist  die  Registrierung  
auf  der e-Vergabe-Plattform. 
 
Ihr Angebot ist elektronisch über die e-Vergabe-Plattform des Bundes mittels der dort 
bereitgestellten Softwarekomponente AnA-Web zu übermitteln. Der AnA-Web verschlüsselt Ihre 
Dokumente und ermöglicht Ihnen die elektronische Übersendung an die im AnA-Web 
voreingestellte Adresse. 
Angebote können abgegeben werden: 
. elektronisch in Textform nach § 126b BGB. 
. elektronisch mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel. 
. elektronisch mit qualifizierter/m Signatur/Siegel. 
Mit dem Angebot ist das Angebotsschreiben (Formblatt 633 VHB) einzureichen. Dieses Formblatt 
kann nicht nachgefordert werden. 
Mit dem Angebotsschreiben wird der Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des 
Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkannt. 
   
Ihr Angebot sollte einen Umfang  von  1024  MB  nicht  überschreiten.  Ferner sollten  alle 
zusammengehörenden Dokumente in einem Sendevorgang zur Plattform übertragen werden.  
Nach dem Eingang Ihres Angebotes wird  dieses  mit  einem elektronischen  Zeitstempel  
versehen  und  bis  zum  Ende  der  Teilnahme-/Angebotsfrist verschlüsselt  gehalten.  Kurze Zeit 
nach  der  Absendung  können  Sie  eine  elektronische Eingangsbestätigung  abrufen,  die  
neben  dem  Eingangszeitpunkt  einen  eindeutigen Kontrollwert  des  abgegebenen  
Teilnahmeantrages/Angebotes  enthält.  Sollte Ihnen keine Eingangsbestätigung zugehen,  
nehmen  Sie  bitte  Kontakt  mit  der  technischen  Hotline  der Vergabeplattform  auf  oder  geben  
Sie  Ihr  Angebot  erneut  ab.  Auch wenn Ihnen sonstige technische Störungen auffallen sollten, 
kontaktieren Sie bitte umgehend die Hotline.  
Technische Hotline der e-Vergabe-Plattform des Bundes:  
Telefon: +49 22899 610-1234  
E-Mail:  ticket@bescha.bund.de    
Weitergehende Informationen stehen auf https://www.evergabe-online.info bereit. 
 
 
 
3.  Berichtigungen/Änderungen oder Rücknahme des Angebots  
Berichtigungen und Änderungen des Angebots sind bis zum Ablauf der Angebotsfrist zulässig 
und unterliegen denselben Formerfordernissen wie das  Angebot selbst.  Bei Abgabe eines 
überarbeiteten Angebotes ist klarzustellen, in welchem Umfang das vorherige Angebot gültig 
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bleibt. Aus der Klarstellung sollte eindeutig hervorgehen, dass es sich weder um ein weiteres 
Haupt- noch um ein Nebenangebot handelt.  
Die Rücknahme eines Angebotes ist bis zum Ablauf der Angebotsfrist zulässig. Sie hat in der 
gleichen Form wie die Angebotsabgabe zu erfolgen.  
 
 
4.  Bewerber- und Bieterfragen   
Soweit Sie im Rahmen der Angebotserstellung Fragen zu den Unterlagen haben, informieren Sie 
bitte unverzüglich die Vergabestelle.  
Die Fragen sind vorzugsweise über die E-Vergabeplattform zu übermitteln.  
Die Vergabestelle wird rechtzeitig angeforderte zusätzliche Auskünfte über die Unterlagen  
erteilen. Auskünfte sollen bis spätestens 8 Tage vor Ablauf der Angebotsfrist angefordert werden. 
Die Antworten bzw. entsprechende Informationen zur Bereitstellung der Antworten werden an alle 
Verfahrensteilnehmer über die E-Vergabeplattform versandt. Bitte beachten Sie, dass zur 
Verständlichkeit der Antworten  die  zugrundeliegenden Fragestellungen in anonymisierter Form 
in der Regel ebenfalls an alle Verfahrensteilnehmer versandt werden.  
Die Fragen sollten daher so formuliert sein, dass ein Versand an die anderen Teilnehmer ohne 
vorherige Überarbeitung möglich ist. Mit der Übersendung einer Frage genehmigen Sie eine 
entsprechende Bekanntgabe.  
Sofern Gründe gegen eine Veröffentlichung  bestimmter  Daten  /  Informationen  bestehen, teilen 
Sie diese bitte in der Frage ausdrücklich  mit. Die Antworten werden Bestandteil der 
Vergabeunterlagen und sind somit verbindlich für die Erstellung des Angebotes, sowie die 
Prüfung und Wertung der eingegangenen Angebote.  
Antworten, die sich auf Vertragsbedingungen oder auf die Leistungsbeschreibung beziehen, 
werden zudem verbindlicher Vertragsbestandteil.  
  
 
5.  Angebotserstellungskosten  
Für die Erstellung des Angebots und der ggf. geforderten Angebotsmuster wird grundsätzlich 
keine Vergütung gewährt.  Angebotsunterlagen und Angebotsmuster sind auf Kosten  des Bieters 
zu übersenden.  
 
 
Hinweis: 
Sollte es Probleme beim elektronischen / digitalen Ausfüllen der Formblätter geben, besteht die 
Möglichkeit diese auszudrucken, auszufüllen und in eingescannter Form zu übermitteln. 
 
 


